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Die Reform des Gemeindesteuersystems 
Vorschläge des KRONBERGER KREISES* 

Die auch auf die Bundesrepublik zu
kommenden strukturellen Verände
rungen und Herausforderungen 
zwingen dazu, die Kräfte unserer 
Volkswirtschaft opt imal zu organisie
ren. Dazu gehört die Schaffung eines 
leistungsfähigen und zugleich lei
stungsfreundl ichen Steuersystems. 
Mit der Großen Steuerreform von 
1988/1990 wurden erste Schritte in 
diese Richtung getan. Weitere müs
sen folgen. Dabei kommt einer 
gründl ichen Neuordnung der Ge
meindesteuern besondere Bedeu
tung und hohe Dringlichkeit zu. Das 
jetzige System, im Schnittpunkt be
rechtigter Interessen von Gemein
den, Staat und Wirtschaft gelegen, 
ist veraltet und wurde im Verlauf der 
Zeit so verzerrt, daß alle Beteiligten 
und die Volkswirtschaft in ihrer Ge
samtheit Schaden daran nehmen. 

Im Zentrum der von Wirtschaft, Wis
senschaft und Politik wei tgehend ge
teilten Kritik an diesem System steht 
die Gewerbesteuer als die derzeit be
deutendste gemeindeeigene Steuer
quelle. Im Jahre 1891 in Preußen ein
geführt, kommt sie ihrer ursprüngl i 
chen Aufgabe, den Gemeinden Er
satz für die von ihnen getragenen 
sozialen Kosten der Gewerbebetrie
be zu bieten, immer weniger nach. 
Schl immer noch: Sie führt zu weite
ren Nachteilen gerade dort, wo die 
Bundesrepublik im Wettbewerb der 
Wirtschaftsstandorte ohnehin zu
rückliegt, nämlich bei den gewerbl i 
chen Investit ionen. Es besteht also 
dringender Bedarf für ein gezieltes 
Handeln. 

Nun hat zwar der Bundesgesetzge
ber seit 1975 mehrfach in die Gewer
besteuer eingegri f fen: Durch wieder
holte Erhöhung der Freibeträge und 
Freigrenzen bei der Gewerbesteuer 
nach Ertrag und Kapital, durch Ab
schreibungsverbesserungen und 
Sonderabschreibungen, durch Sen
kung steuerrechtlich zulässiger Pen
sionsrückstel lungen, durch Reduzie
rung der Hinzurechnung von Dauer
schulden und -schuldzinsen sowie 

Gemeindesteuern: Gewerbesteuern im Zentrum 

D Sonstige: Grundsteuer A und B, Grunderwerbsteuer, sonstige 
Steuern und steuerähnliche Einnahmen 
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Gewerbesteuer: Immer höhere Hebesätze 
(im gewogenen Durchschnitt der Gemeinden) 
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Der Vorschlag: 
Die Gemeindesteuer 

Es wird vorgeschlagen, die Ge
werbesteuer, den Gemeindeantei l 
an der Einkommensteuer und die 
Grundsteuer durch eine Gemein
desteuer zu ersetzen, die prinzi
piell in gleicher Weise das in einer 
Gemeinde erwirtschaftete wie 
das in der Gemeinde empfangene 
Einkommen erfaßt. Bemessungs
basis der Steuer auf das in der 
Gemeinde erwirtschaftete Ein
kommen ist das Betr iebseinkom
men (Betriebssteuer) und der Ein
heitswert des Grundvermögens 
(Grundsteuer). Bemessungsbasis 
der Steuer auf das in der Gemein
de empfangene Einkommen ist 
die Einkommensteuerschuld der 
Bürger (Einwohnersteuer). Für 
diese Bemessungsbasen w i rd je
weils ein Steuermeßbetrag fest
gelegt auf den die Gemeinden 
einen einheit l ichen, also nicht dif
ferenzierbaren Hebesatz anwen
den können. Die Einkommensteu
ersätze werden um 15 Prozent ge
senkt. Die Gewerbesteuerumlage 
entfällt. Die Mehrwertsteuer w i rd 
um einen halben Prozentpunkt 
auf 14,5 Prozent erhöht. 

durch die Abschaffung der Lohn
summensteuer. 

Doch das Resultat dieser Maßnah
men war zweischneidig: Eine immer 
stärkere Einengung des Kreises der 
Steuerpfl ichtigen mit der Folge, daß 
die Gemeinden, um Einnahmeverlu-
ste'ausgleichen zu können, die Hebe
sätze immer stärker erhöhen muß
ten. Damit denaturierte die Gewer
besteuer zu einer reinen Ertrag- und 
„Großbetr iebsteuer" . 

Gemeinden, Unternehmen und Wis
senschaft sind sich mit t lerwei le ei
n ig: Die aus der wei tgehend gewinn
abhängigen Gewerbeertragsteuer 
und der ertragsunabhängigen Ge
werbekapitalsteuer zusammenge
setzte Gewerbesteuer ist dr ingend 
reformbedürf t ig. Nach der hier ver
tretenen Auffassung ist es freil ich 
nicht vertretbar, das Problem auf die 
Gewerbesteuer allein und auf deren 
Abschaffung zu verengen. Ein für 
Wirtschaft und Kommunen sinnvol
ler Ersatz für diese bedeutende Ein
nahmequel le der Gemeinden kann 
nur im Rahmen einer Reform der Ge
meindefinanzverfassung insgesamt 
gefunden werden. 

Ausgangslage: Interessen
gegensätze und Dissens 

Die überwiegende Zahl der mit der 
Materie befaßten Wissenschaftler 
hat vorgeschlagen, die Gewerbe
steuer durch eine Steuer auf die 
Wertschöpfung (Löhne, Zinsen, 
Steuern, Gewinne u.a.) zu ersetzen. 
Dieser Vorschlag w i rd von den Ge
meinden begrüßt, von der Wirtschaft 
aber abgelehnt. Die Wirtschaft 
schlägt ihrerseits eine Beteil igung 
der Gemeinden an der Umsatzsteuer 
vor. Dabei ist jedoch ein eigener He
besatz der Gemeinden unmögl ich. 
Deshalb w i rd diese Lösung von den 
Gemeinden abgelehnt. Beim Kom
promiß, der sogenannten Anrech
nungslösung (Beibehaltung der Ge
werbesteuer, jedoch Anrechnung auf 
die Umsatzsteuerschuld) könnten 
die Gemeinden ihr Steueraufkom
men zu Lasten der Länder und des 
Bundes erhöhen. Dieser Vorschlag 

w i rd daher vom Bund und von den 
Ländern abgelehnt. Beim Vorschlag 
des niedersachsischen Finanzmini
steriums sollen die Gemeinden zwar 
einen Antei l an der Umsatzsteuer er
halten und für den Wegfall des Hebe
satzes bei den Betrieben durch eine 
Gemeindeeinkommensteuer mit ei
genem Hebesatz entschädigt wer
den. Die Beteil igung der Gemeinden 
an der Umsatzsteuer macht jedoch 
eine Änderung des Artikels 106 des 
Grundgesetzes erforderl ich. Dafür 
dürfte die erforderl iche polit ische 
Mehrheit nicht zu erhalten sein. 

Trotz Einigkeit darüber, daß eine Re
fo rm dr ingend geboten ist, sind da
mit alle bisherigen Vorschläge ge
scheitert. Dabei läßt sich Inter
essenübereinst immung durchaus 
herstel len: Durch eine letztlich einfa
che Umgestal tung der Finanzverfas
sung, mit der die Gemeinden in die 
Lage versetzt werden, den größten 
Teil der von ihnen zu tät igenden Aus
gaben auch durch eigene Steuerein
nahmen zu f inanzieren. Das ist nur 
mögl ich, wenn die Gemeinden eige
ne Steuern haben und, w ie bisher 
bei der Grundsteuer und der Gewer
besteuer, eigene Hebesätze festlegen 
können. Das Grundgesetz sieht über
dies in Art. 106 Abs. 5 die Mögl ich
keit einer Gemeindeeinkommen
steuer vor, die an die Stelle des der
zeitigen Antei ls der Gemeinden von 
15 Prozent am gesamten Einkom
mensteueraufkommen treten könnte. 

Die hier vorgeschlagene Lösung ent
spricht nicht nur dem verfassungs
mäßigen Rang der Gebietskörper
schaften. Sie trägt auch der Bedeu
tung der Gemeinden als direkte 
Nahtstelle zwischen Bürger, Wirt
schaft und öffentl icher Hand Rech
nung. 

Die Grundgedanken der 
Gemeindesteuer 

Gemeindesteuern haben die Auf
gabe, Leistungen der Gemeinde zu 
f inanzieren. Die Ungleichheit der Fi
nanzausstattung der Gemeinden be
ruht heute größtentei ls darauf, daß 
zwischen den Aufgaben der Gemein
den und ihren Steuereinnahmen nur 

noch sehr schwache Beziehungen 
bestehen. Gemeinden mit großen 
und lukrativen Gewerbebetr ieben 
sind reich; Wohn- und Schlafge
meinden sind relativ arm. Deshalb 
sollte das in einer Gemeinde von den 
Betrieben erzeugte, der Wertschöp
fung entsprechende Einkommen in 
gleicher Weise besteuert werden wie 
das von den Bürgern bezogene und 
damit e inkommensteuerpf l icht ige 
Einkommen. Es wäre deshalb syste
matisch die einfachste Lösung, einen 
Steuermeßbetrag von jeweils 1 Pro
zent der Wertschöpfung der Betrie
be, des steuerpfl ichtigen Einkom
mens der Gemeindebürger und des 
Einkommens aus Grundvermögen 
festzulegen. Praktische Gründe und 
Erwägungen der Steuergerechtigkeit 
lassen es jedoch angeraten erschei
nen, im Falle der Betriebe statt der 



Argumente 
zur Wirtschaftspolitik 

Nr17/März1988 
Seite 3 

GEMEINDESTEUER 

EINWOHNERSTEUER BETRIEBSSTEUER GRUNDSTEUER I 

Wertschöpfung den Nettoumsatz als 
Bemessungsbasis zu wählen, die 
Einwohnersteuer an die Einkom
mensteuerschuld anstatt an das Ein
kommen zu knüpfen und das Ein
kommen aus Grundvermögen durch 
eine Grundsteuer zu pauschalieren. 
Leitidee ist dabei, beide Arten des 
innerhalb der Gemeinde anfallenden 
Einkommens gleichermaßen zur Er
fül lung der Gemeindeaufgaben bei
tragen zu lassen: Sowohl das in der 
Gemeinde erwirtschaftete wie das in 
der Gemeinde empfangene Ein
kommen. 

Bestandteil Einwohnersteuer 

Die Gemeinden erhalten heute 15 
Prozent (1986: 27,3 Mrd. DM) des 
Einkommensteueraufkommens ihrer 
Bürger (1986: 182,1 Mrd. DM). Hier 
haben sie kein Hebesatzrecht. Dieser 
Gemeindeantei l an der Einkommen
steuer sollte - bei gleichzeitiger ent
sprechender Senkung der Steuer
sätze - in eine Einwohnersteuer um
gewandelt werden, die als Zuschlag 
zur al lgemeinen Einkommensteuer 
erhoben wi rd (Annexsteuer). Wird 
davon ausgegangen, daß das Ein
kommen im Durchschnitt mit unge
fähr 18 Prozent besteuert w i rd , so 
macht der Einkommensteuerantei l 
der Gemeinden von 15 Prozent einen 
Antei l am Einkommen ihrer Gemein
debürger von 2,7 Prozent aus. Um 
die Progressionswirkung des Ein
kommensteuertar i fs zu erhalten, 
sollte die Gemeindesteuer aber nicht 
an das Einkommen selbst, sondern 
an die Einkommensteuerschuld an
geknüpft werden. Wird der Steuer
meßbetrag mit 10 Prozent der - um 
den bisherigen Gemeindeantei l re
duzierten - Einkommensteuer fest
gesetzt, so entspräche dies einer Be
lastung der Einkommen von unge
fähr 1,5 Prozent. Um auf ihren bishe
rigen Einkommensteuerantei l zu 
kommen, müßten die Gemeinden 
einen Hebesatz von rund 176 Prozent 
festlegen. 

Bestandteil Betriebssteuer 

Die Wertschöpfung als das in der Ge
meinde erzeugte Einkommen ergibt 

sich durch die Addi t ion von Löhnen, 
Steuern, Gewinnen und Zinsen. 
Dieselbe Summe ergibt sich, wenn 
von den Umsätzen die Vorumsätze 
abgezogen werden, wobei Investit io
nen in diesem Falle nur pro rata tem-
poris abgesetzt werden dürf ten. Öko
nomisch gebührt allerdings der Sub
trakt ionsmethode mit vol lem Abzug 
auch der Investit ionsausgaben der 
Vorzug. Dies führt im Ergebnis zu 
einer Umsatzsteuer, die im Gegen
satz zur geltenden Mehrwertsteuer 
nicht im Vorsteuerverfahren, son
dern im Vorumsatzverfahren erho
ben wi rd . Das Betr iebseinkommen 
wi rd also dadurch ermittelt, daß von 
den Umsätzen die Kosten für bezo
gene Waren (einschließlich Investi
t ionsgüter) und Leistungen abgezo
gen werden. Soll das in der Gemein
de empfangene Einkommen gleich 
hoch belastet werden wie das in der 
Gemeinde erzeugte Einkommen und 
w i rd für die Einwohnersteuer ein 
Steuermeßbetrag von 10 Prozent der 
Einkommensteuerschuld gewählt , 
so ergibt sich für die Betriebssteuer 
ein Steuermeßbetrag von rund 1,5 
Prozent des Nettoumsatzes. 

Um eine gerechtere Finanzierung 
der Leistungen der Gemeinden zu 
erreichen, sollte der Kreis der Steu
erpfl ichtigen auf alle diejenigen er
weitert werden, die heute der Um
satzsteuerpflicht unterl iegen. Soweit 
das in der Gemeinde erzeugte Ein
kommen auf Bundes- und Landesbe
hörden - also nicht umsatzsteuer
pfl ichtige Körperschaften - entfällt, 
sollte die Gemeinde Anspruch auf 
eine entsprechende Ausgleichszu
weisung durch die übergeordnete 
Gebietskörperschaft erhalten. 

Bestandteil Grundsteuer 

Der jeweil ige Wert von bebautem 
oder unbebautem Grundvermögen 
ergibt sich als diskontierter Wert der 
zukünftigen Erträge. Es besteht also 
zwischen den Einkünften aus Grund
vermögen und dem Wert dieses Ver
mögens ein enger Zusammenhang. 
Das macht es weiterhin mögl ich, 
ohne erhebliche Verzerrungen an
stelle der Einkünfte das Grundver
mögen selbst zu besteuern. Wird an
genommen, der Wert ergäbe sich 
daraus, daß die zukünftigen Erträge 
mit einem Zinssatz von 6 Prozent dis
kontiert werden, dann wäre der Wert 
das 16,7fache des jewei l igen Jahres
einkommens. Ein Steuermeßbetrag 
von 10 Prozent der Einkommensteu
erschuld bei der Einwohnersteuer, 
der einer Belastung des Einkom
mens mit 1,5 Prozent entspräche, 
würde einem Steuermeßbetrag von 
0,9 Promil le des Vermögenswertes 
eines Grundstücks entsprechen. Da 
die Werte des Grundvermögens in 
Form des Einheitswertes sehr nied
rig pauschaliert s ind, sollte dieser 
Steuermeßbetrag entsprechend an
gepaßt werden. Steht das Grund
stück im Eigentum eines Betriebes, 
so muß - zur Vermeidung einer Dop
pelbelastung - die Grundsteuer auf 
die Betriebssteuer anrechenbar sein. 

Das Steueraufkommen und 
seine Verteilung 

1986 erbrachten Lohnsteuer und ver
anlagte Einkommensteuer 182,1 
Mrd . DM, wovon 154,8 Mrd. DM auf 
Bund und Länder, 27,3 Mrd. DM auf 
die Gemeinden entf ielen. Die Gewer-
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besteuer erbrachte 32 Mrd. DM, wo
von den Gemeinden 27,3 Mrd. DM 
verbl ieben, während 4,7 Mrd. DM als 
Gewerbesteuerumlage an Bund und 
Länder gingen. Aus der Einkommen-
und Gewerbesteuer erzielten also 
Bund und Länder knapp 160 Mrd. 
DM und die Gemeinden rund 54,6 
Mrd . DM. 

Bei einer Senkung der Einkommen
steuer um 15 Prozent würde das Ein
kommensteueraufkommen auf 154,8 
Mrd. DM sinken. Die Einwohnersteu
er ergäbe bei einem angenommenen 
Steuermeßbetrag von 10 Prozent der 
Einkommensteuerschuld und einem 
Hebesatz von 176 Prozent ein Auf
kommen von rund 27 Mrd. DM. Die 
Betriebssteuer würde bei demselben 
Hebesatz und einem Steuermeßbe
trag von 1,5 Prozent ebenfalls ein 
Au fkommen von ungefähr 27 Mrd. 
DM erbr ingen. Das Steueraufkom
men läge in dieser Überschlagsrech
nung gemessen an den Zahlen von 
1986 um den Betrag der Gewerbe
steuerumlage niedriger als das tat
sächlich erzielte Steueraufkommen. 
Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 
um einen halben Prozentpunkt von 
14 auf 14,5 Prozent würde etwa 
diesen Betrag erbr ingen. 

Rechtliche Würdigung 

Die hier vorgeschlagene Lösung er
scheint auch unter rechtlichen Ge
sichtspunkten sowohl nach deut
schem wie nach dem Recht der Euro
päischen Gemeinschaft einwandfrei . 

Die Einwohnersteuer (Gemeindeein
kommensteuer) wir f t überhaupt kei
ne Probleme auf. Das Grundgesetz 
sieht eine solche Steuer bereits in 
Art. 106 Abs. 5 vor. 

Bei der Betriebssteuer ist zwar die 
6. Richtlinie des Rates zur Umsatz
steuerharmonisierung zu beachten, 
die dem nationalen Gesetzgeber ver
wehrt , Steuern einzuführen, die den 

FRANKFURTER INSTITUT 
für wirtschaftspolitische Forschung e.V. 
Kaiser-Friedrich-Promenade 157 
6380 Bad Homburg v. d. H. 

Charakter von Umsatzsteuern haben 
(Artikel 33 der Richtlinie). 

Die hier vorgeschlagene Betriebs
steuer hat jedoch nicht den Charak
ter einer Umsatzsteuer. Bemes
sungsbasis ist gerade nicht der Um
satz, sondern das Betriebseinkom
men (Wertschöpfung). Das gilt zwar 
in Annäherung auch für die beste
hende Umsatzsteuer in Form der 
Mehrwertsteuer. Nun wäre es 
allerdings auch mögl ich, die Wert
schöpfung völ l ig ohne Bezug auf den 
Umsatz festzustellen. Wenn vom 
Umsatz der Vorumsatz abgezogen 
w i rd , dann ergibt sich dieselbe Sum
me, als wenn Gewinne, Zinsen und 
Löhne addiert werden. Weder der 
Sachverständigenrat noch der Wis
senschaftliche Beirat beim Bundesfi
nanzminister ium haben hier Kon
fl ikte mit dem EG-Recht gesehen. 

Die Betriebssteuer koll idiert auch 
nicht mit den Zielen und Interessen 
der EG. Innerhalb des gemeinsamen 
Marktes besteht ein Interesse daran, 
daß Steuern, für die es einen Grenz
ausgleich gibt, harmonisiert werden. 
Ein solcher Grenzausgleich ist für die 
Betriebssteuer nicht vorgesehen. Es 
gibt deshalb auch keinen Bedarf für 
eine einheit l iche Regelung. Gleicher 
Auffassung scheint auch das EG-Mit
glied Dänemark zu sein. Dort wurde 
eine sogenannte Arbeitsmarktab
gabe neu eingeführt, deren Bemes
sungsbasis - wie bei der vorgeschla
genen Bet r iebssteuer- die Differenz 
von Umsatz und Vorumsatz ist. Das 
Gesetz ist seit I . Januar 1988 in 
Kraft. Weder der Rat der Europäi
schen Gemeinschaft noch eines der 
Mitgl iedsländer haben dagegen Be
denken erhoben. 

Ausblick 

Die hier vorgeschlagene, in einen 
größeren Zusammenhang eingebet
tete Reform der Gewerbesteuer wür
de bei Gemeinden und Unterneh-

Wissenschaftlicher Beirat: 
KRONBERGER KREIS 

Telefon (0 6172)4 20 74 

men eine Vielzahl positiver Wirkun
gen freisetzen: 

- Die Gemeindef inanzautonomie 
würde gestärkt. Die Gemeinden 
erhielten zu dem Hebesatzrecht 
bei der Betriebssteuer außerdem 
ein Hebesatzrecht bei der Einkom
mensteuer. 

- Die Einheitlichkeit des Hebesatzes 
auf alle drei Formen der Gemein
desteuer würde bedeuten, daß die 
Gemeinden Kosten und Nutzen öf
fentl icher Aufgaben sorgfält iger 
abschätzen müßten. Heute ist eine 
Erhöhung der Gewerbesteuer po
litisch leicht, wei l sie nur eine klei
ne Zahl von Wahlbürgern trifft. 

- Die Betriebssteuer wäre insge
samt um die Gewerbesteuerum
lage niedriger als die heutige Ge
werbesteuer. Die Betriebe würden 
um rd. 5 Mrd. DM entlastet. Sie 
verteilte sich darüber hinaus auf 
einen wesentl ich größeren Kreis 
von Steuerpfl icht igen. Die Be
triebssteuer wäre wei tgehend 
neutral gegenüber Rechts- und Fi
nanzierungsformen. 

Der Vorschlag kommt den Vorstel
lungen der Wirtschaft nahe: Ein Teil 
der heutigen Gewerbesteuer würde 
in eine Erhöhung der Umsatzsteuer 
umgewandel t ; der andere Teil wäre 
ebenfalls eine Umsatzsteuer, die sich 
von der Mehrwertsteuer dadurch un
terscheidet, daß sie im Vorumsatz-
statt im Vorsteuerverfahren erhoben 
w i rd . Dem stünde eine Erschwerung 
der Steuererhebung gegenüber, wei l 
die Annexsteuer zur Einkommen
steuer zu verschiedenen Lohnabzü
gen in den Betrieben führen kann. 
Diese Erschwerung wurde vom nie
dersächsischen Finanzministerium 
geprüft und als erträglich beurteilt. 
Insgesamt würde die hier vorge
schlagene Gemeindesteuer auch da
zu beitragen, die Wettbewerbsposi
t ion der deutschen Wirtschaft im 
Hinblick auf den für 1992 angestreb
ten EG-Binnenmarkt zu stärken. 

Vorsitzender des Vorstands: 
Prof. Dr. H. Joachim Krahnen 
Institutsdirektor: 
Dr. Gert Dahlmanns 
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